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Entwicklung des Stadtgebietes Chur Nordost / Waldhaus  

Im Stadtteil Nordost rund um die Cadonaustrasse befinden sich unüberbaute Baulandreserveflä-

chen im Umfang von rund 65'000 m2 (ohne Areal Ruggabrächer). Die Gebiete Töbeli, Jüstli (Bür-

gerheim) und Cadonau (Siedlung Waldhaus) liegen alle in der Wohnzone W2 und sind gemäss 

Generellem Gestaltungsplan Gebiete mit Planungspflicht (Quartierplangebiete). Eingelagert in das 

Wohngebiet sind einige öffentliche Bauten und Anlagen, nämlich das Seniorenzentrum Cadonau, 

das Bürgerheim Chur, die Klinik Waldhaus und die Alterssiedlung Kantengut. Die öffentlichen Ein-

richtungen haben aufgrund des sozialen und gesellschaftlichen Wandels einen zusätzlichen Be-

darf an Räumen und Flächen. 

Die ehemals für die Angestellten der Klinik Waldhaus erstellte Siedlung Waldhaus gehört heute 

nicht mehr zur Klinik, ist aber immer noch im Besitz des Kantons. Die einzelnen Häuser sind sa-

nierungsbedürftig. Das Grundstück Nr. 453 mit der Wohnsiedlung ist aufgrund der Festlegungen 

in der Grundordnung deutlich unternutzt und hat dementsprechend ein grosses Entwicklungspo-

tenzial. Im Rahmen der Gesamtrevision der Stadtplanung hat die Stadt Chur beschlossen, das 

Grundstück Nr. 453 von der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen in eine Wohnzone umzuzo-

nen. Zusammen mit den Grundstücken Nr. 3869 und Nr. 3870 wurde für das Grundstück Nr. 453 

zusätzlich eine Quartierplanpflicht festgelegt. Damit sind die Anforderungen an eine künftige Be-

bauung strenger als beim Bauen nach Regelbauweise. Der Kanton als Grundeigentümer beab-

sichtigt, dass nicht mehr benötigte Liegenschaften und Grundstücke an guten Lagen mit Entwick-

lungspotenzial und/oder strategischem Wert im Baurecht an Interessenten abgegeben werden. 

Auf Basis dieser Vorgabe hat der Kanton, vertreten durch das Hochbauamt Graubünden, einen 

Investorenwettbewerb durchgeführt. Im Vorfeld des Wettbewerbs fand eine Koordination zwi-
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schen Stadt und Kanton hinsichtlich Rahmenbedingungen für die Entwicklung des Gebiets Cado-

nau statt. Die Grundlagen und Rahmenbedingungen stellen die räumliche Koordination der Sied-

lungs-, Freiraum- und Verkehrsentwicklung im Raum Chur Nordost sicher. Der Stadtrat nimmt im 

Rahmen von Wettbewerben und/oder im Quartierplanverfahren seine Verantwortung wahr und 

nimmt Einfluss auf die Struktur und Qualität der neuen Überbauungen und auf deren Einordnung 

in das bestehende Siedlungsgefüge. Im vorliegenden Fall nahm der Stadtpräsident Einsitz in die 

Jury des Wettbewerbs.  

1. Wie plant der Stadtrat eine koordinierte städtebauliche Entwicklung rund 
um die psychiatrische Klinik Waldhaus und dem angrenzenden Gebiet so-
wie dessen Gesamterschliessung für den Fuss- und Veloverkehr, den 
Stadtbus und den motorisierten Individualverkehr? 

Die Entwicklung und Erschliessung des Stadtgebiets Chur Nordost / Waldhaus erfolgt auf 

der Basis der geltenden Grundordnung, bestehend aus Baugesetz, Zonenplan, Generel-

lem Gestaltungsplan und Generellem Erschliessungsplan, und in den bezeichneten Ge-

bieten mit Sonderregelungen Töbeli, Jüstli und Cadonau gemäss den noch zu erstellen-

den Quartierplänen. Die Koordination von Siedlungs- und Verkehrsentwicklung fand im 

Rahmen der Gesamtrevision der Stadtplanung von 2003 bis 2007 statt und wird in den 

anstehenden Folgeplanungen (Quartierplanungen) konkretisiert. Auf der Basis der städti-

schen Grundordnung werden für die Bearbeitung der Quartierplangebiete vorgängig pla-

nerische Rahmenbedingungen definiert. In den Rahmenbedingungen werden die "Leit-

planken" für die künftige Bebauung, den Freiraum und die Erschliessung festgelegt. Im 

Rahmen von Wettbewerben und/oder über das Quartierplanverfahren nimmt der Stadtrat 

Einfluss auf die Struktur und Qualität der neuen Überbauungen und deren Einordnung in 

das vorhandene Siedlungsgefüge. 

In der Botschaft "Mobilitätsstrategie Chur 2030" an den Gemeinderat hat der Stadtrat die 

verkehrspolitischen Ziele und Handlungsschwerpunkte in Richtung einer nachhaltigen 

Mobilität dargelegt. Ein grösserer Teil des zukünftigen Verkehrswachstums im Stadtteil 

Chur Nordost, insbesondere jenes der Spitäler, Kliniken und Heime, soll durch den öf-

fentlichen Verkehr abgedeckt werden. Zu diesem Zweck werden im Rahmen des Teilpro-

jekts "Öffentlicher Verkehr" gegenwärtig das Busliniennetz und das Angebot überprüft. 

Mit der möglichen Ergänzung des Liniennetzes durch eine neue Tangentiallinie Spitäler – 

Rheinquartier – Obere Au – Chur West sowie der Optimierung von Umsteigebeziehun-

gen im gesamten Stadtgefüge kann die Erschliessungsgüte des Stadtteils Chur Nordost 

mit dem öffentlichen Verkehr weiter verbessert werden. In Zusammenhang mit der Lini-

ennetzoptimierung wird auch der Verkehrsknoten Loë-, Cadonau-, Fürstenwald-, 
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Scalärastrasse überprüft. Der Strassenzug Cadonaustrasse – Loëstrasse wird mit dem 

neuen Fuss- und Veloweg von und nach Trimmis als Alltagsverbindung an Bedeutung 

gewinnen. 

2. Wie und wann kommuniziert der Stadtrat die Entwicklung und Erschlies-
sung Chur Nordost / Waldhaus dem Gemeinderat und der Churer Bevölke-
rung? 

Wie in der Beantwortung der nachfolgenden Frage dargelegt, bewegen sich die aktuell 

laufenden Entwicklungen im Rahmen der vom Volk und dem Gemeinderat beschlosse-

nen Grundordnung. Das heisst, mit der Genehmigung der Grundordnung haben die je-

weils betroffenen Grundeigentümer und Grundeigentümerinnen grundsätzlich einen An-

spruch, während einem gewissen Zeitraum ihre Grundstücke entsprechend der Grund-

ordnung entwickeln zu können. Dies ist die sogenannte Planbeständigkeit. In Bezug zu 

den beim Bund und Kanton angepassten gesetzlichen Vorgaben, beispielsweise hin-

sichtlich der inneren Verdichtung, wären die einzelnen unbebauten Gebiete in Churs 

Nordosten allenfalls hinsichtlich einer höheren Dichte zu prüfen. Die in den erwähnten 

Wohngebieten ausgewiesene Wohnzone W2 liegt grundsätzlich im untersten Range hin-

sichtlich Dichte der künftigen Siedlungsgebiete, gemäss Vorgaben von Bund und Kanton. 

Eine allfällige Verdichtung wäre im Hinblick auf die spezielle städtebauliche Situation, mit 

in Hanglage liegenden lockeren kleinteiligen Wohnstrukturen, die durch grossvolumige 

öffentliche Bauten durchsetzt sind, eher problematisch. Entsprechend sieht der Stadtrat 

zurzeit keinen Handlungsbedarf, in diesen Stadtteilen zusätzliche Verdichtungen zu er-

möglichen.  

3. Bis wann will der Stadtrat die für diese Entwicklung und Erschliessung nö-
tigen Anpassungen im Zonenplan, Genereller Gestaltungsplan, Genereller 
Erschliessungsplan sowie Quartier- und/oder Arealplan aktualisieren? 

Für die Erschliessung und den Neubau der Notfallstation / Akutpsychiatrie und der Kin-

der- und Jugendpsychiatrie der Psychiatrischen Dienste Graubünden (PDGR) sowie die 

Entwicklung der Siedlungsgebiete Töbeli, Jüstli und Cadonau sind keine Anpassungen 

im Zonenplan, Generellen Gestaltungsplan und Generellen Erschliessungsplan nötig. Die 

Entwicklung und Erschliessung dieser Siedlungsgebiete erfolgt auf der Basis der aktuel-

len städtischen Grundordnung, die vom Gemeinderat dem Volk im 2006 unterbreitet wor-

den ist. Die aktuellen Entwicklungen bewegen sich im Rahmen der damaligen Festle-

gungen. Entsprechend dem damaligen Willen besteht sowohl hinsichtlich der Erstellung 

von Parkierungsanlagen als auch der flexiblen Nutzung innerhalb der Zone für öffentliche 








